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Merkblatt
Wohnungskündigung und Haushaltsauflösung

Wenn eine Person von der eigenen Wohnung in ein Wohn- oder Pflegeheim umziehen muss, handelt es sich oft um einen Schritt von bedeutender Tragweite.

Dabei sind rechtliche Fragen rund um Urteilsfähigkeit und Zustimmungspflicht durch die KESB unbedingt zu beachten.

Die Kündigung einer Wohnung und die Auflösung eines Haushalts sind gut zu planen. Sie nehmen Zeit in Anspruch und erfordern geschickte Koordination.

Die Kündigung muss im Normalfall (es gibt Ausnahmen) nicht unmittelbar im Monat des Heimeintrittes erfolgen. Die Ergänzungsleistungen haben einen Toleranzspielraum, während dem sie Wohnungsmiete innerhalb des EL-Grenzwertes und Heimkosten parallel finanzieren können. Üblicherweise erfolgt die Kündigung im Monat Zwei nach Heimeintritt.

Einverständnis Klient*in

Ist die betroffene Person in der Frage der Wohnungskündigung und/oder Haushaltsauflösung urteilsfähig und ist ihre Handlungsfähigkeit durch die Beistandschaft nicht eingeschränkt, kann sie der Wohnungskündigung und der Haushaltsauflösung selbst zustimmen. Die Beistandsperson vollzieht dann Kündigung und Haushaltauflösung in direktem Auftrag der betroffenen Person. 

Es wird der Beistandsperson empfohlen, eine schriftliche Einverständniserklärung von der vertretenen Person einzuholen. Das Schreiben kann kurz und klar formuliert sein. z.B. «Hiermit bestätige ich, dass Herr / Frau ……, Beistandsperson, in meinem Auftrag die Wohnung kündigen und die Haushaltauflösung organisieren kann. Datum, Unterschrift». Ist die betroffene Person urteilsfähig, soll sie die im Zusammenhang mit der Wohnungskündigung und/oder Haushaltsauflösung stehenden Rechtshandlungen/ Auftragserteilungen soweit möglich immer selbst und nicht vertretungsweise durch die Beistandsperson vornehmen. Entsprechend soll die betroffene Person das Kündigungsschreiben und/oder die Auftragserteilung für die Haushaltsauflösung, wenn immer möglich, selbst unterzeichnen.

In der Folge ist mit der betroffenen Person und dem sozialen Umfeld zu besprechen, was sie oder er aus der Wohnung gerne ins Heim mitnehmen möchte, was sie ggf. verschenken oder entsorgen möchte.

In diesem Fall müssen Sie vor der Wohnungsräumung kein Mobiliarverzeichnis aufnehmen. Es empfiehlt sich allerdings dennoch, sollten sich in der Wohnung offensichtlich Wertgegenstände befinden (Kunst, wertvolle Bilder, Schmuck, etc.).

Urteilsunfähige Klient*innen und Nicht Einverständnis urteilsfähige Klient*innen – immer Zustimmung der KESB und Mobiliarverzeichnis notwendig

Ist die betroffene Person in der Frage der Wohnungskündigung und/oder Haushaltsauflösung urteilsunfähig oder zwar urteilsfähig aber mit der Wohnungskündigung und/oder Haushaltsauflösung nicht einverstanden, ist vorgängig immer die Zustimmung der KESB erforderlich (zustimmungsbedürftiges Geschäft gemäss Art. 416 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). 

Hierzu müssen Sie einen Antrag zur Zustimmung an die KESB einreichen (E-Mail: kesb@bs.ch)
Im Antrag formulieren Sie die Ausgangslage und aus welchem Grund Sie die Wohnung ohne die Zustimmung der betroffenen Person kündigen und auflösen müssen (inkl. Angabe Institution und Eintrittsdatum). Es muss sicher sein, dass die Person aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die Wohnung zurückkehren kann.
Sie müssen dem Antrag auch ein ärztliches Zeugnis beilegen, welches folgendes bestätigt:

· Keine Rückkehr nach Hause möglich

· Die betreute Person ist nicht mehr in der Lage, die Wohnung selbst zu kündigen und den Haushalt auflösen bzw. die entsprechenden Aufträge zu erteilen (bei Urteilsunfähigkeit der betroffenen Person)

Der Einbezug der betreuten Person (sofern aus gesundheitlichen Gründen möglich), muss aus dem Antrag hervorgehen und ist in folgenden Fällen zwingend:

· Die betreute Person ist urteilsfähig, aber mit der (notwendigen) Kündigung und/oder Haushaltsauflösung nicht einverstanden

· Die Urteilsfähigkeit der betreuten Person ist fraglich

Die KESB erteilt die Zustimmung zur Kündigung und Haushaltsauflösung und teilt Ihnen dies in einem schriftlichen Entscheid mit. Gleichzeitig werden Sie in diesem Entscheid dazu aufgefordert, zusammen mit einer Mitarbeitenden der KESB ein Mobiliarverzeichnis aufzunehmen, bevor die Wohnung geräumt wird.

Melden Sie sich für die Terminvereinbarung beim Dienst Finanzen und Revisorat, Tel. 061 267 80 92).

Grundsätzlich wird einer allfälligen Beschwerde gegen den Zustimmungsentscheid die aufschiebende Wirkung nicht entzogen. Sie müssen die Frist (30 Tage plus 5 Tage) immer abwarten, wenn die Ausgangslage strittig ist.

Ist die Wohnungskündigung hingegen unstrittig, müssen Sie die Frist nicht abwarten und können die Wohnung auch vor Ablauf der Rechtsmittelfrist des Entscheides kündigen.

Auch in dieser Situation ist, falls vorhanden, das soziale Umfeld beizuziehen, wenn es darum geht, was die betroffene Person im Heim um sich haben möchte (Fotoalben, Gegenstände mit hohem, emotionalem Wert, Möbelstücke).

Praktische Organisation der Haushaltsauflösung

Für die Haushaltsauflösung und Wohnungsreinigung engagieren Sie ein Unternehmen, das diese Arbeiten durchführt. Achten Sie bei der Offerte darauf, dass bei der Reinigung eine Abgabegarantie gegeben wird. Das heisst, dass die Reinigung den Vorgaben des Basler Mietvertrages entsprechen muss. Für Empfehlungen von Räumungsfirmen können Sie an die Fachstelle PriBe BS gelangen. Die Kosten gehen immer zu Lasten der verbeiständeten Person, wenn sie Ersparnisse über CHF 10'000.00 besitzt.

Sind keine Ersparnisse vorhanden, gelangen Sie direkt an den Umzugsdienst der Pro Senectute Basel. Sie führen Räumung und Reinigung durch und stellen gleichzeitig auch die Finanzierung über Stiftungsgelder sicher.

Pro Senectute beider Basel Umzüge

061 206 44 75
Mo–Do 8.30–11.30 Uhr und 14–16 Uhr
umzuege@bb.prosenectute.ch
Entschädigung für Zusatzaufwand bei der KESB vorgängig beantragen

Haushaltsauflösungen sind immer zeitintensiv. Das Spesenreglement der KESB für private Beistandspersonen sieht darum vor, dass eine zusätzliche Entschädigung beantragt werden kann. Reichen Sie vorgängig einen Antrag auf zusätzliche Entschädigung beim Dienst Finanzen und Revisorat ein.
Es wird ein Stundenansatz von CHF 45.00 bzw. maximal CHF 450.00 für die Vorbereitungsarbeiten zur Räumung vergütet (z.B. Aussortieren wesentlicher Objekte und Unterlagen, sofern dies nicht durch Verwandte durchgeführt werden kann, Offerteneinholung, Wohnungsabgabe) Im Rechenschaftsbericht sind die effektiven Arbeiten und Anzahl benötigter Stunden dann auszuweisen. 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Fachstelle Private Beistandspersonen und Vorsorgebeauftragte (PriBe BS)

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Rheinsprung 18, Postfach 301, 4001Basel

E-Mail: pribe@bs.ch

Telefon: 061 267 81 51
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